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L34009 Abgabenordnung Wien

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §114;

B-VG Art18 Abs1;

LAO Wr 1962 §89;

VwRallg;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2003/16/0113 E 21. Jänner 2004 RS 2 (hier ohne letzten Satz)

Stammrechtssatz

Durch den Grundsatz von Treu und Glauben wird nicht allgemein das Vertrauen des Abgabep?ichtigen auf die

Rechtsbeständigkeit einer unrichtigen abgabenrechtlichen Beurteilung für die Vergangenheit geschützt. Die Behörde

ist nämlich verp?ichtet, von einer als gesetzwidrig erkannten Verwaltungsübung abzugehen. Nach der ständigen

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist nämlich das Legalitätsprinzip grundsätzlich stärker als jeder andere

Grundsatz, insbesondere jener von Treu und Glauben (Hinweis E 11. Mai 2000, 99/16/0034). Hat sich die

Abgabenbehörde an der vom Verwaltungsgerichtshof klar gestellten Rechtslage orientiert, kann ihr keine Verletzung

dieses Grundsatzes vorgeworfen werden.
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